
Amtsblatt 
der Stadt Herne 

Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Herne 

Herausgeber:  Stadt Herne, Der Oberbürgermeister, Pressebüro, Friedrich-Ebert-Platz 2, 44623 Herne, Telefon 0 23 23 / 16 - 0 
Erscheinungsweise: nach Bedarf 
Bezug:  Einzelbezug ist kostenlos bei Abholung im Rathaus Herne, Friedrich-Ebert-Platz 2, 44623 Herne  
 und im Rathaus Wanne, Rathausstraße 6, 44649 Herne, während der üblichen Dienststunden.  
 Das Amtsblatt steht im Internet unter www.herne.de zum kostenlosen Download zur Verfügung. 
 

 

 

Ausgabetag 11.August 2017   2. Jahrgang  Ausgabe  33/2017  

 

 

 

Inhaltsverzeichnis                                                                                                  Seite 
 

Einsicht in das Wählerverzeichnis und Erteilung von Wahlscheinen für die Bundestagswahl                  2 

Wahlbekanntmachung für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag                                                            4 

Öffentliche Auslegung der Änderung 22 MH des Regionalen Flächennutzungsplans                                6 

Öffentliche Zustellung für Eigentümergemeinschaft Sabine Hoffmeister                                                    9 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

BEKANNTMACHUNG 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl wird in der Zeit vom 4. September 2017 bis 

zum 8. September 2017 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) während der Öffnungszeiten 
Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr und Freitag von 8.30 bis 12 Uhr im 
Fachbereich Stadtentwicklung, Team Wahlen, Westring 123, 44629 Herne, Zimmer 208, 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 

 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich. 

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. 

Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 8. September 2017 bis 12 Uhr beim 
Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Stadtentwicklung, Team Wahlen, 
Westring 123, 44629 Herne, Zimmer 208, Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 

zum 3. September 2017 eine Wahlbenachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die 
bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein für die Bundestagswahl am 24. September 2017 hat, kann an der 

Wahl innerhalb seines Bundestagswahlkreises durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Bundestagswahlkreises oder durch 
Briefwahl teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
5.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme 
in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 3. 
September 2017) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 
Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 8. September 2017) versäumt hat,  

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach 
§ 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung entstanden ist, 
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c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der 
Gemeindebehörde gelangt ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 
zum 22. September 2017, 18 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltage, 15 Uhr, gestellt werden. 
 
Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, 
dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor 
der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltage, 15 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter, der des Lesens 
unkundig oder körperlich beeinträchtigt ist, kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. 
 

6. Mit dem auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindlichen Wahlscheinantrag hat 
der Wahlberechtigte die Möglichkeit, einen Wahlschein für die Bundestagswahl am 24. 
September 2017 zu beantragen. 
 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

 einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises 

 einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag 

 einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, 
versehenen roten Wahlbriefumschlag und 

 ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltage bis 18 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er 
kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
Herne, 2. August 2017                                           Der  Oberbürgermeister: Dr. Frank Dudda 
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WAHLBEKANNTMACHUNG 

 
1. Am 24. September 2017 findet die 
 

Wahl zum 19. Deutschen Bundestag 
 

statt.  
Die Wahl dauert von 8 Uhr bis 18 Uhr. 

 
2. Die Stadt Herne ist Bestandteil des Bundestagswahlkreises 141 Herne - Bochum II und ist 

in 97 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt. 
 

Die räumliche Abgrenzung der Stimmbezirke kann im Fachbereich Stadtentwicklung, 
Team Wahlen, Westring 123, 44629 Herne, Zimmer 208, während der Öffnungszeiten, 
Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr und 
Freitag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr, eingesehen werden. 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 23. August 
2017 bis zum 3. September 2017 übersandt werden, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte wählen kann. 

 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am 24. September 
2017 um 17 Uhr im Mulvany Berufskolleg, Westring 201-203, 44629 Herne, zusammen. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirkes wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist.  
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass 
zur Wahl mitzubringen. 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des 
Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt. 

 
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der 

zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis 
für die Kennzeichnung, 

 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, 

sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der 
ersten  fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der 
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

  
Der Wähler gibt 

 
seine Erststimme in der Weise ab, 

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Bewerber sie gelten soll, 
 

und seine Zweitstimme in der Weise, 
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dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher 
Landesliste sie gelten soll.  

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 

und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der 

Wahlschein ausgestellt ist, 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
 

b) durch Briefwahl. 

teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen 
Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie 
einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, 
dass er dort spätestens am Wahltage bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben werden.  

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 

Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
Herne, 2. August 2017                Der Oberbürgermeister: Dr. Frank Dudda 
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Öffentliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung der Änderung 22 MH des 
Regionalen Flächennutzungsplanes der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der 
Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen  
 

Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Mülheim an der Ruhr.  
 

Der Rat der Stadt Herne hat am 11.07.2017 beschlossen:  

1. die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange (Anregungen und diesbezügliche 
Stellungnahmen der Verwaltung) zur Kenntnis zu nehmen und 

2. auf der Grundlage des Planentwurfs die öffentliche Auslegung und Beteiligung der 
öffentlichen Stellen und sonstigen Träger öffentlicher Belange für das 
Änderungsverfahren 22 MH Düsseldorfer Straße / Kassenberg zum RFNP 
durchzuführen: 

 
Der Änderungsbereich 22 MH befindet sich in Mülheim im Stadtteil Saarn und verläuft 
entlang der Düsseldorfer Straße. Er wird im Wesentlichen begrenzt durch die Straßen 
Kassenberg, Alte Straße, Mintarder Straße und Saarner Auenweg. 
 

 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), die 
Beteiligung der öffentlichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB jeweils i.V.m. § 13 Abs. 1 Landesplanungsgesetz Nordrhein-
Westfalen (LPlG NRW) sowie § 10 Raumordnungsgesetz (ROG).  
 
Die Öffentlichkeit sowie die öffentlichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange können innerhalb einer Frist von einem Monat Stellungnahmen zum ausliegenden 
Änderungsentwurf abgeben. 
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Die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes hat Auswirkungen auf die Umwelt. 
Daher ist im Rahmen des o.g. Änderungsverfahrens gemäß § 9 ROG i. V. m. § 2 Abs. 4 
BauGB eine Umweltprüfung (UP) durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt worden. 
Neben dem Planentwurf mit beigefügter Begründung enthält insbesondere der 
Umweltbericht nach Maßgabe der Anlage 1 zum BauGB umweltbezogene Informationen zu 
den Umweltschutzgütern i.S. des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in der bis zum 12. Mai 2017 
gültigen Fassung (Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), 
geändert durch Gesetz vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722)):  
- Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaft  
- Boden 
- Wasser 
- Luft 
- Klima 
- Mensch, Gesundheit, Bevölkerung 
- Kultur- und Sachgüter 
- Wechselwirkungen 
Darüber hinaus sind die folgenden Dokumente verfügbar, die umweltbezogene 
Informationen enthalten: Änderungsverfahren 22 MH 
Art der vorhandenen 
Information 

Urheber Thematischer Bezug  

Drei Stellungnahmen von 
Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher 
Belange  

Bezirksregierung 
Düsseldorf 
 
 
Staatskanzlei des Landes 
NRW, Referat III B 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der 
Bauaufsicht der Stadt 
Mülheim an der Ruhr  

Anmerkungen bezüglich des planerischen 
Umgangs mit einem Betrieb gemäß 
Seveso-III-Richtlinie.  
 
Hinweis zum Erfordernis einer 
artenschutzrechtlichen Vorprüfung (ASP I) 
und einer FFH-Vorprüfung.  
 
Hinweis zu bestehender 
Luftschadstoffbelastung an der 
Düsseldorfer Straße sowie auf mögliche 
Grenzwertüberschreitung bei 
Verkehrszunahme.  
Ausweisung von Teilen des 
Änderungsbereichs (B 223) als 
Lärmbrennpunkt im Rahmen der 
Lärmaktionsplanung.  
 
Umsetzung von betriebsseitigen 
Maßnahmen am Störfallbetrieb.  
 

Zwei Fachgutachten Büro für Landschafts- und 
Freiraumplanung 
Leser . Albert . Bielefeld 
GbR 
 
 
 
 
Büro für Landschafts- und 
Freiraumplanung 
Leser . Albert . Bielefeld 
GbR 
 
 
 

Artenschutzrechtliche Vorprüfung:  
Vorkommen planungsrelevanter Arten 
kann nicht ausgeschlossen werden, eine 
artenschutzkonforme Konfliktlösung kann 
auf Ebene des Bebauungsplanverfahrens 
erarbeitet werden.  
 
FFH-Vorprüfung:  
Keine Betroffenheit wertbestimmender 
Lebensraumtypen einschließlich der 
charakteristischen Arten. Die Erhaltungs- 
und Schutzziele des FFH-Gebietes DE-
4507-301 „Ruhraue in Mülheim“ werden 
nicht verletzt.  

Die Planunterlagen (Entwurf des Änderungsplans, Begründung, Umweltbericht, 
Abwägungssynopse) sowie die nach Einschätzung der Gemeinden der 
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Planungsgemeinschaft wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen liegen in der Zeit  
 
vom 11.09. bis 11.10.2017 (einschließlich)  
 
in den Städten der Planungsgemeinschaft öffentlich aus. 
In der Stadt Herne können sie an den behördlichen Arbeitstagen von 8 bis 17h im Foyer des 
Rathauses Wanne, Rathausstraße 6, 44649 Herne eingesehen werden. 
Die Orte für die öffentlichen Auslegungen in den anderen Städten der Planungsgemeinschaft 
sind den dortigen Bekanntmachungen und den Internetseiten der Städteregion Ruhr 
(http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) zu entnehmen 
oder bei der Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungsplan in Essen (Tel.: (0201) 88 61-
210/-212) zu erfragen. Auskunft zum Gebiet der Stadt Herne erteilt Herr Rogge (Tel.: 
(02323) 16 30 15). 
Alle Planunterlagen mit den auszulegenden Unterlagen, der Inhalt der Bekanntmachung 
sowie die Beschlussvorlage können auch auf den Internetseiten der Städteregion Ruhr 
eingesehen werden. 
 

Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans, zur Begründung und zum Umweltbericht 
können während der Auslegungsfrist bis zum 11.10.2017 (einschließlich) schriftlich oder 
zur Niederschrift 
- bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Geschäftsstelle Regionaler 
Flächennutzungsplan, Lindenallee 10 (Deutschlandhaus), 45121 Essen, 
- im Fachbereich Umwelt und Stadtplanung der Stadt Herne, Rathausstraße 6 , 44649 Herne 
- oder bei einer der anderen Planungsstädte abgegeben werden. 
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht 
rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von 
Bedeutung ist. 
Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen werden geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. 
Haben mehr als 50 Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
abgegeben, kann die Mitteilung dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht 
in das Ergebnis bei der Stadt Herne, Fachbereich Umwelt und Stadtplanung während der 
Dienststunden ermöglicht wird.  
Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für 
die öffentlichen Sitzungen des Rates, und der Ausschüsse nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt 
grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. Die personenbezogenen 
Daten werden nur für Zwecke weiter verarbeitet, für die sie erhoben bzw. erstmals 
gespeichert worden sind (§ 13 Abs.1 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen). 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 
Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 
Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der 
Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen 
können.  
 
Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Herne, den 14. Juli 2017                                 Der Oberbürgermeister: i.V Friedrichs (Stadtrat) 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
 
 
Für Eigentümergemeinschaft Sabine Hoffmeister, letzte bekannte Anschrift: Viktoriastr. 56 , 
52066 Aachen, liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Steuern und 
Zahlungsabwicklung, Freiligrathstraße 12, 44623 Herne, Raum310, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
  
  
 Mahnung vom 28.07.2017 
 Vertragsgegenstandsnummer 50005000112177530001 
 
 
Die Mahnung kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit 
von 8:30 bis 12:00 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr, und am Freitag in der Zeit von 8:30 bis 
12:00 Uhr in Empfang genommen werden. 
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Herne, 07.08.2017 
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